
2015

Einladung  
zur Haupt vErsammlung  

1. Juli 2015



 Einladung zur Hauptversammlung
 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der 

	 am	Mittwoch,	dem	1. Juli	2015,	um	10:00	Uhr	(MESZ)

	 	in	der	Stadthalle	Hofheim,	Chinonplatz 4, 
65719 	Hofheim	am	Taunus,	stattfindenden	
ordentlichen Hauptversammlung.

	 –	ISIN:	DE	000A1R1EE6	–
	 –	WKN:	A1R1EE	–
  
	 Deufol SE
	 Johannes-Gutenberg-Straße	3 – 5
 65719	Hofheim	am	Taunus
	 Telefon:		 (061 22) 50 - 00
	 Telefax:		 (061 22) 50 - 13 00
	 Internet:	 www.deufol.com
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 Tagesordnung
1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	

des	gebilligten	Konzernabschlusses,	des	zusammen-
gefassten	Lageberichts	für	die		Deufol SE	und	den	
Konzern	und	des	Berichts	des	Verwaltungsrats	für	
das	Geschäftsjahr	2014

	 	Die	vorgenannten	Unterlagen	können	im	Internet	unter	
www.deufol.com	im	Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	
unter	dem	Punkt	„Hauptversammlung“	eingesehen	
werden.

	 	Der	Verwaltungsrat	hat	den	von	den	geschäftsführenden	
Direktoren	aufgestellten	Jahresabschluss	und	den	Kon-
zernabschluss	gebilligt;	der	Jahresabschluss	ist	damit	fest-
gestellt.	Eine	Beschlussfassung	durch	die	Hauptversamm-
lung	entfällt	daher.

2.	 	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	
des Bilanzgewinns

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	Bilanzgewinn	des	
Geschäftsjahres 2014	in	Höhe	von	22.929.404,53	EUR	
vollständig	auf	neue	Rechnung	vorzutragen.	

3.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	
	geschäftsführenden	Direktoren	der		Deufol SE	
für das Geschäftsjahr	2014

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	geschäftsführenden	
Direktoren	für	das	Geschäftsjahr	2014	Entlastung	zu	
erteilen.	

4.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	
des Verwaltungsrats	der		Deufol SE	für	
das Geschäftsjahr 2014

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	Mitgliedern	des	
Verwaltungsrats	für	das	Geschäftsjahr	2014	Entlastung	
zu	erteilen.	

5.	 	Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats
	 	Die	Amtszeit	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	der	

	Deufol SE	endet	gemäß	§	9	Abs.	4	der	Satzung	der	
	Deufol SE	mit	Beendigung	dieser	Hauptversammlung.
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	 	Der	Verwaltungsrat	besteht	gemäß	§	9	Abs.	1	der	Satzung	
aus	mindestens	drei	Mitgliedern	und	setzt	sich	im	Übrigen	
gemäß	Art.	40, 43	SE-Verordnung	i.	V.	m.	§§	23, 24	SE-
Ausführungsgesetz,	§	21	Abs.	3	SE-Beteiligungsgesetz	
XVIII.	Ziff.	2	der	Vereinbarung	über	die	Beteiligung	der	
Arbeitnehmer	/	innen	in	der		Deufol SE	vom	19. Dezember	
2012	aus	von	der	Hauptversammlung	zu	wählenden	Ver-
waltungsratsmitgliedern	der	Aktionäre	zusammen.	Die	
Hauptversammlung	ist	an	Wahlvorschläge	nicht	gebunden.	

	 	Gemäß	§	9	Abs.	4	der	Satzung	der	Gesellschaft	erfolgt	die	
Wahl	der	Verwaltungsratsmitglieder	–	soweit	die	Haupt-
versammlung	nichts	Abweichendes	bestimmt	–	für	die	
Zeit	bis	zur	Beendigung	der	Hauptversammlung,	die	über	
die	Entlastung	für	das	vierte	Geschäftsjahr	nach	Beginn	
der	Amtszeit	beschließt	(das	Geschäftsjahr,	in	dem	die	
Amtszeit	beginnt,	wird	nicht	mitgerechnet),	längstens	
jedoch	für	sechs	Jahre	nach	der	Bestellung	des	jeweiligen	
Verwaltungsratsmitglieds.	Eine	Wiederwahl	der	Verwal-
tungsratsmitglieder	ist	zulässig.

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	im	Wege	der	Einzelwahl	
mit	Wirkung	ab	Beendigung	dieser	Hauptversammlung	
bis	zur	Beendigung	der	ordentlichen	Hauptversammlung,	
die	über	die	Entlastung	des	Verwaltungsrats	für	das	Ge-
schäftsjahr 2016	beschließt,	

	 a)	 	Dennis	Hübner,	geschäftsführender	Direktor	der	
	Deufol SE,	Königstein	/	Ts.;

	 b)	 	Senator	E.h	Detlef	W.	Hübner,	geschäftsführender	
	Direktor	der		Deufol SE,	Eltville;

	 c)	 	Dr.	Helmut	Görling,	Rechtsanwalt	und	Partner	der	
Acker	Görling	Schmalz	Rechtsanwälte	Partnerschafts-
gesellschaft,	Dreieich;

	 d)	 	Prof.	Dr.	Wolfgang	König,	geschäftsführender	Direktor	
des	House	of	Finance	der	Goethe-Universität	Frankfurt	
am	Main,	Gelnhausen;

	 e)	 	Wulf	Matthias,	Senior	Advisor	bei	M.	M.	Warburg	&	CO,	
Königstein	/	Ts.;
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	 f)	 	Peter	Oberegger,	Geschäftsführer	der	Peer	Swan	
Group	GmbH,	Grünwald;

	 g)	 	Helmut	Olivier,	Vorstandsmitglied	der	Lehmann	
	Brothers	Bankhaus	AG	i.	Ins.,	Bad	Homburg	v.	d.H;

	 h)	 	Axel	Wöltjen,	Geschäftsführer	der	A.	Wöltjen	
	Consulting	GmbH,	Wendelstein	

	 in	den	Verwaltungsrat	der	Gesellschaft	zu	wählen.

	 	Zu	den	vorgeschlagenen	Kandidaten	werden	folgende	
weitere	Angaben	gemacht:	

 	 	Herr	Dennis	Hübner	ist	Mitglied	in	gesetzlich	zu	bil-
denden	Aufsichtsräten	folgender	Gesellschaften:	Pick	
Point	AG,	Nieder-Olm,	und	ist	Mitglied	eines	vergleich-
baren	in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
folgendem	Wirtschaftsunternehmen:	Member	of	the	
Supervisory	Board	der	Deufol	(Suzhou)	Packaging	Co.	
Ltd.,	Suzhou,	China.

 	 	Herr	Detlef	W.	Hübner	ist	kein	Mitglied	in	gesetz-
lich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	von	Gesellschaf-
ten	und	ist	kein	Mitglied	eines	vergleichbaren	
in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
Wirtschaftsunternehmen.

 	 	Herr	Dr.	Helmut	Görling	ist	kein	Mitglied	in	ge-
setzlich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	von	Gesell-
schaften	und	ist	kein	Mitglied	eines	vergleichbaren	
in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
Wirtschaftsunternehmen.

 	 	Herr	Prof.	Dr.	Wolfgang	König	ist	Mitglied	in	gesetz-
lich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	folgender	Gesell-
schaften:	Veritas	AG,	Gelnhausen,	und	ist	Mitglied	
eines	vergleichbaren	in-	oder	ausländischen	Kontroll-
gremiums	von	folgendem	Wirtschaftsunternehmen:	
Beirat	der	DZ	Bank	AG,	Frankfurt	am	Main.	

 	 	Herr	Wulf	Matthias	ist	Mitglied	in	gesetzlich	zu	bilden-
den	Aufsichtsräten	folgender	Gesellschaften:	
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	 	 	Wirecard	AG	und	Wirecard	Bank	AG,	jeweils	mit	Sitz	
in	Aschheim,	und	ist	kein	Mitglied	eines	vergleich-
baren	in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
Wirtschaftsunternehmen.

 	 	Herr	Peter	Oberegger	ist	Mitglied	in	gesetzlich	zu	
bildenden	Aufsichtsräten	folgender	Gesellschaften:	
pmOne	AG,	Unterschleißheim,	und	ist	kein	Mitglied	
eines	vergleichbaren	in-	oder	ausländischen	Kontroll-
gremiums	von	Wirtschaftsunternehmen.

 	 	Herr	Helmut	Olivier	ist	kein	Mitglied	in		gesetzlich	
zu	bildenden	Aufsichtsräten	von	Gesellschaf-
ten	und	ist	kein	Mitglied	eines	vergleichbaren	
in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
Wirtschaftsunternehmen.	

 	 	Herr	Axel	Wöltjen	ist	kein	Mitglied	in	gesetzlich	zu	
bildenden	Aufsichtsräten	von	Gesellschaften	und	ist	
Mitglied	eines	vergleichbaren	in-	oder	ausländischen	
Kontrollgremiums	von	folgendem	Wirtschaftsunter-
nehmen:	Verwaltungsratspräsident	der	Academia	
Euregio	Bodensee	AG,	St.	Gallen,	Schweiz.

 
	 i)	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	der	Hauptversammlung	

vor,	gleichzeitig	mit	den	von	ihr	zu	wählenden	Ver-
waltungsratsmitgliedern	zum	Ersatzmitglied	für	die	
auf	dieser	Hauptversammlung	gewählten	Mitglieder	
des	Verwaltungsrats	zu	wählen:	

	 	 	Herr	Marc	Hübner,	Regionalleiter	Nordwest	bei	der	
	Deufol SE,	Frankfurt	a.	M.	Herr	Marc	Hübner	ist	kein	
Mitglied	in	gesetzlich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	von	
Gesellschaften	und	ist	kein	Mitglied	eines	vergleich-
baren	in-	oder	ausländischen	Kontrollgremiums	von	
Wirtschaftsunternehmen.	

	 	 	Die	Wahl	von	Herrn	Marc	Hübner	erfolgt	mit	der	
Maßgabe,	dass	er	nach	näherer	Maßgabe	der	Satzung	
(§	9	Abs.	6)	Mitglied	des	Verwaltungsrats	wird,	wenn	
eines	der	vorstehend	vorgeschlagenen	und	in	der	
Hauptversammlung	gewählten	Mitglieder	des	Verwal-
tungsrats	vor	Ablauf	seiner	Amtszeit	aus	dem	Verwal-
tungsrat	ausscheidet.	
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	 	Herr	Marc	Hübner	soll	seine	Stellung	als	Ersatzmitglied	zu-
rückerlangen,	sobald	die	Hauptversammlung	für	das	aus-
geschiedene,	durch	das	Ersatzmitglied	ersetzte	Mitglied	
des	Verwaltungsrats,	eine	Neuwahl	vorgenommen	hat.

6.	 	Wahl	des	Abschlussprüfers	für	das	Geschäftsjahr	2015
	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	die	Votum	AG,	Frankfurt	

am	Main,	zum	Abschlussprüfer	für	das	Geschäftsjahr 2015 
zu	wählen.

7.	 	Beschlussfassung	über	die	Ermächtigung	zum	
Erwerb	und	zur	Verwendung	eigener	Aktien	gemäß	
§	71	Abs. 1	Nr.	8	AktG	und	zum	Ausschluss	des	
Andienungs	rechts	beim	Erwerb	und	des	Bezugsrechts	
bei	der	Verwendung	

	 	Die	Hauptversammlung	der	Gesellschaft	vom	22. Juni	
2010 hatte die Gesellschaft bis zum 21. Juni	2015 er-
mächtigt,	Aktien	der	Gesellschaft	zu	erwerben.	Die	
Gesellschaft	soll	erneut	zum	Erwerb	eigener	Aktien	er-
mächtigt	werden.

 Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	zu	beschließen:
 
	 a)	 	Die	Gesellschaft	wird	vom	1. Juli	2015 bis zum 30. Juni	

2020	ermächtigt,	bis	zu	maximal	Stück	4.377.365 
Aktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen 
Anteil	am	Grundkapital	von	bis	zu	4.377.365,00 EUR	
zu	erwerben.	Dies	entspricht	annähernd	10 % des 
derzeitigen	Grundkapitals.	Auf	die	erworbenen	Aktien	
dürfen	zusammen	mit	eigenen	Aktien,	die	sich	jeweils	
im	Besitz	der	Gesellschaft	befinden	oder	ihr	nach	den	
§§	71	a	ff.	AktG	zuzurechnen	sind,	zu	keinem	Zeit-
punkt mehr als 10 %	des	Grundkapitals	entfallen.	Die	
Ermächtigung	kann	zu	jedem	gesetzlich	zulässigen	
Zweck	ausgeübt	werden.	Die	Ermächtigung	darf	nicht	
zum	Zwecke	des	Handels	in	eigenen	Aktien	ausge-
nutzt	werden.	

	 b)	 	Arten	des	Erwerbs

	 		 	Der	Erwerb	kann	nach	Wahl	des	Verwaltungsrats	(aa)	
über	die	Börse	oder	(bb)	mittels	eines	an	alle	Aktio-
näre	gerichteten	öffentlichen	Kaufangebots	bzw.	einer	
an	alle	Aktionäre	gerichteten	öffentlichen	Aufforde-
rung	zur	Abgabe	von	Verkaufsangeboten	erfolgen.
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	 aa)		Erfolgt	der	Erwerb	der	Aktien	über	die	Börse,	darf	
der	von	der	Gesellschaft	gezahlte	Kaufpreis	je	Aktie	
(ohne	Erwerbsnebenkosten)	den	durchschnittlichen,	
nicht	gewichteten	Schlusskurs	der	Aktie	der	Gesell-
schaft,	der	an	den	letzten	fünf	Börsenhandelstagen,	
die	dem	jeweiligen	Abschluss	des	zum	Erwerb	von	
Aktien	der	Gesellschaft	verpflichtenden	Geschäfts	
	vorangehen,	im	XETRA-Handel	(oder	einem	ver-
gleichbaren	Nachfolgesystem)	an	der	Frankfurter	
Wertpapierbörse	festgestellt	wurde,	um	nicht	mehr	
als 10	%	über-	oder	unterschreiten.	

	 bb)		Erfolgt	der	Erwerb	aufgrund	eines	an	alle	Aktionäre	
gerichteten	öffentlichen	Kaufangebots	oder	einer	an	
alle	Aktionäre	gerichteten	öffentlichen	Aufforderung	
zur	Abgabe	von	Verkaufsangeboten,	so	dürfen	

 	 	im	Falle	eines	an	alle	Aktionäre	gerichteten	öffentli-
chen	Kaufangebots	der	gebotene	Kaufpreis	bzw.

 	 	im	Falle	einer	an	alle	Aktionäre	gerichteten	öffent-
lichen	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Verkaufsan-
geboten	die	Grenzwerte	der	von	der	Gesellschaft	
festgelegten	Kaufpreisspanne	je	Aktie	(jeweils	ohne	
Erwerbsnebenkosten)	

	 	 	den	durchschnittlichen,	nicht	gewichteten	Schluss-
kurs	der	Aktien	der	Gesellschaft	im	XETRA-Handel	
(oder	einem	vergleichbaren	Nachfolgesystem)	an	der	
Frankfurter	Wertpapierbörse	während	der	letzten	
fünf	Börsenhandelstage	vor	dem	Tag	der	öffentlichen	
Ankündigung	des	öffentlichen	Kaufangebots	bzw.	
der	öffentlichen	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Ver-
kaufsangeboten	um	nicht	mehr	als	10	%	über-	oder	
unterschreiten.	

	 	 	Ergeben	sich	nach	Veröffentlichung	eines	öffentli-
chen	Angebots	bzw.	einer	öffentlichen	Aufforderung	
zur	Abgabe	von	Verkaufsangeboten	erhebliche	Ab-
weichungen	des	maßgeblichen	Kurses,	so	kann	das	
Kaufangebot	bzw.	die	Aufforderung	zur	Abgabe	von	
Verkaufsangeboten	angepasst	werden.	In	diesem	Fall	
wird	auf	den	durchschnittlichen,	nicht	gewichteten	
Schlusskurs	der	Aktien	der	Gesellschaft	im	XETRA-
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	 	Handel	(oder	einem	vergleichbaren	Nachfolgesystem)	
an	der	Frankfurter	Wertpapierbörse	während	der	letzten	
fünf	Börsenhandelstage	vor	der	öffentlichen	Ankündi-
gung	der	Anpassung	abgestellt.	

	 	Das	Volumen	des	an	alle	Aktionäre	gerichteten	Kaufange-
bots	bzw.	der	an	alle	Aktionäre	gerichteten	Aufforderung	
zur	Abgabe	von	Verkaufsangeboten	kann	begrenzt	wer-
den.	Sofern	bei	einem	öffentlichen	Kaufangebot	oder	einer	
öffentlichen	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Verkaufsange-
boten	das	Volumen	der	angedienten	Aktien	das	vorgese-
hene	Rückkaufvolumen	überschreitet,	kann	der	Erwerb	im	
Verhältnis	der	jeweils	gezeichneten	bzw.	angebotenen	Ak-
tien	erfolgen;	das	Recht	der	Aktionäre,	ihre	Aktien	im	Ver-
hältnis	ihrer	Beteiligungsquoten	anzudienen,	ist	insoweit	
ausgeschlossen.	Eine	bevorrechtigte	Annahme	geringer	
Stückzahlen	bis	zu	50	Stück	angedienter	Aktien	je	Aktio-
när	sowie	eine	kaufmännische	Rundung	zur	Vermeidung	
rechnerischer	Bruchteile	von	Aktien	können	vorgesehen	
werden.	Ein	etwaiges	weitergehendes	Andienungsrecht	
der	Aktionäre	ist	insoweit	ausgeschlossen.	

 
	 	Das	an	alle	Aktionäre	gerichtete	öffentliche	Kaufangebot	

bzw.	die	an	alle	Aktionäre	gerichtete	öffentliche	Auffor-
derung	zur	Abgabe	eines	Verkaufsangebots	kann	weitere	
Bedingungen	vorsehen.

	 c)	 Verwendung	eigener	Aktien	

	 	Der	Verwaltungsrat	wird	ermächtigt,	die	aufgrund	dieser	
oder	einer	früheren	Ermächtigung	erworbenen	eigenen	
Aktien	zu	allen	gesetzlichen	Zwecken,	insbesondere	auch	
zu	den	folgenden	Zwecken	zu	verwenden:

	 	 aa)				Die	eigenen	Aktien	können	eingezogen	werden,	
ohne	dass	die	Einziehung	oder	ihre	Durchführung	
eines	weiteren	Hauptversammlungsbeschlusses	
bedarf.	Sie	können	auch	im	vereinfachten	Verfah-
ren	ohne	Kapitalherabsetzung	durch	Anpassung	
des	anteiligen	rechnerischen	Betrags	der	übrigen	
Stückaktien	am	Grundkapital	der	Gesellschaft	
eingezogen	werden.	Erfolgt	die	Einziehung	im	
vereinfachten	Verfahren,	ist	der	Verwaltungsrat	
zur	Anpassung	der	Zahl	der	Stückaktien	in	der	
Satzung	ermächtigt.	
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	 bb)		Die	eigenen	Aktien	können	gegen	Barleistung	auch	in	
anderer	Weise	als	über	die	Börse	oder	aufgrund	eines	
Angebots	an	alle	Aktionäre	veräußert	werden,	wenn	
der	zu	zahlende	Kaufpreis	den	Börsenpreis	der	im	
Wesentlichen	gleich	ausgestatteten	und	bereits	bör-
sennotierten	Aktien	nicht	wesentlich	unterschreitet.	
Die	Anzahl	der	in	dieser	Weise	veräußerten	Aktien	
darf 10	%	des	Grundkapitals	nicht	überschreiten,	und	
zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	noch	
im	Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	Ermächtigung.	
Auf	diese	Höchstgrenze	sind	andere	Aktien	anzu-
rechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächti-
gung	unter	Bezugsrechtsausschluss	in	direkter	oder	
entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3 Satz 4 
AktG	ausgegeben	oder	veräußert	werden.	Ebenfalls	
anzurechnen	sind	Aktien,	die	durch	Ausübung	von	
Options-	und	/	oder	Wandlungsrechten	oder	Erfül-
lung	von	Wandlungspflichten	aus	Options-	und	/	oder	
Wandelschuldverschreibungen	oder	Aktienoptionen	
entstehen	können,	sofern	diese	Schuldverschrei-
bungen	oder	Aktienoptionen	während	der	Laufzeit	
dieser	Ermächtigung	unter	Bezugsrechtsausschluss	
in	entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3 Satz 
4	AktG	ausgegeben	wurden.	

	 cc)		Die	eigenen	Aktien	können	gegen	Sachleistung	zum	
Zwecke	des	Erwerbs	von	Unternehmen,	Teilen	von	
Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	son-
stigen	mit	einem	Akquisitionsvorhaben	in	Zusammen-
hang	stehenden	Vermögensgegenständen	oder	im	
Rahmen	von	Zusammenschlüssen	von	Unternehmen	
veräußert	werden.

	 dd)		Die	eigenen	Aktien	können	als	Gegenleistung	für	
vertraglich	erbrachte	oder	zu	erbringende	Leistungen	
aller	Art	an	strategisch	wichtige	Geschäftspartner	ver-
äußert	werden.	
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	 	 	Das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auf	die	eigenen	Ak-
tien	der	Gesellschaft	wird	ausgeschlossen,	soweit	
diese	Aktien	gem.	den	Ermächtigungen	bb)	bis	dd)	
verwendet	werden.	Im	Falle	der	Veräußerung	der	Ak-
tien	durch	ein	Angebot	an	alle	Aktionäre	wird	ferner	
das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	für	Spitzenbeträge	
ausgeschlossen.

	 d)	 	Sämtliche	vorbezeichneten	Ermächtigungen	können	
ganz	oder	in	Teilbeträgen,	einmal	oder	mehrmals,	in	
Verfolgung	eines	oder	mehrerer	Zwecke	durch	die	
Gesellschaft	ausgeübt	werden.	Die	Ermächtigungen	–	
mit	Ausnahme	der	Ermächtigung	zur	Einziehung	der	
eigenen	Aktien	–	können	auch	durch	abhängige	oder	
im	Mehrheitsbesitz	der	Gesellschaften	stehende	Un-
ternehmen	oder	für	ihre	oder	deren	Rechnung	durch	
Dritte	ausgeübt	werden.

	 		 	Der	schriftliche	Bericht	des	Verwaltungsrats	gem.	
§	71	Abs.	1	Nr.	8 Satz 5	AktG	i.	V.	m.	§	186	Abs.	4 Satz 
2	AktG	über	die	Gründe	für	die	Ermächtigung	des	
Verwaltungsrats,	das	Andienungsrecht	der	Aktionäre	
beim	Erwerb	und	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	
bei	der	Verwendung	eigener	Aktien	auszuschließen,	
ist	im	Anschluss	an	diesen	Tagesordnungspunkt	
abgedruckt.	Der	Bericht	wird	von	der	Einberufung	
an	im	Internet	unter	http://www.deufol.com	im	Be-
reich		„Investor	&	Public	Relations“	unter	dem	Punkt	
„Hauptversammlung“	veröffentlicht	und	in	der	
ordentlichen	Hauptversammlung	der	Gesellschaft	
	zugänglich	gemacht.	
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 Bericht des Verwaltungsrats
	 	Zu	Tagesordnungspunkt	7	erstattet	der	Verwaltungs

rat	gemäß	den	§§	71	Abs.	1	Nr.	8,	186	Abs.	4	Satz	2	
AktG	folgenden	Bericht	an	die	Hauptversammlung:

	 	Bei	der	Ermächtigung	unter	Tagesordnungspunkt	7 zum 
Erwerb	und	zur	Verwendung	eigener	Aktien	durch	die	
Gesellschaft handelt es sich um eine zeitlich auf eine 
Dauer	von	fünf	Jahren	begrenzte	Ermächtigung	der	
Gesellschaft	zum	Erwerb	eigener	Aktien,	die	am	30. Juni	
2020	auslaufen	wird.

	 	Durch	die	Möglichkeit	des	Wiederverkaufs	eigener	Aktien	
können	diese	zur	erneuten	Beschaffung	von	Eigenmitteln	
verwendet	werden.	Die	Veräußerung	der	bereits	erwor-
benen	eigenen	Aktien	der	Gesellschaft	und	der	aufgrund	
der	vorgeschlagenen	Ermächtigung	zu	erwerbenden	
Aktien	sowie	der	Erwerb	der	eigenen	Aktien	soll	in	den	
im	folgenden	bezeichneten	Fällen	unter	Ausschluss	des	
Bezugsrechts	bzw.	des	Andienungsrechts	der	Aktionäre	
erfolgen	können.

	 		Erwerb	unter	Ausschluss	des	Andienungsrechts
	 	Durch	die	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien	soll	

die	Gesellschaft	in	die	Lage	versetzt	werden,	das	Finanz-
instrument	des	Aktienrückkaufs	im	Interesse	der	Gesell-
schaft	und	ihrer	Aktionäre	einzusetzen.	Der	Erwerb	kann	
nach	Wahl	über	die	Börse	oder	mittels	eines	an	alle	Akti-
onäre	gerichteten	öffentlichen	Kaufangebots	bzw.	mittels	
einer	an	alle	Aktionäre	gerichteten	öffentlichen	Aufforde-
rung	zur	Abgabe	von	Verkaufsangeboten	erfolgen.	

	 	Erfolgt	der	Erwerb	mittels	eines	öffentlichen	Kaufange-
bots	bzw.	einer	öffentlichen	Aufforderung	zur	Abgabe	
von	Verkaufsangeboten,	kann	das	Volumen	des	Angebots	
bzw.	der	Aufforderung	zur	Abgabe	von	Verkaufsangebo-
ten	begrenzt	werden.	Dabei	kann	es	dazu	kommen,	dass	
die	von	den	Aktionären	angebotene	Menge	an	Aktien	der	
Gesellschaft	die	von	der	Gesellschaft	nachgefragte	Menge	
an	Aktien	übersteigt.	In	diesem	Fall	muss	eine	Zuteilung	
nach	Quoten	erfolgen.	 
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	 	Hierbei	soll	es	möglich	sein,	eine	Repartierung	nach	dem	
Verhältnis	der	jeweils	gezeichneten	bzw.	angebotenen	
Aktien	(Andienungsquoten)	statt	nach	Beteiligungsquo-
ten	vorzunehmen,	weil	sich	das	Erwerbsverfahren	so	
in	einem	wirtschaftlich	vernünftigen	Rahmen	technisch	
besser	abwickeln	lässt.	Außerdem	soll	es	möglich	sein,	
eine	bevorrechtigte	Annahme	geringer	Stückzahlen	bis	
zu 50	Stück	angedienter	Aktien	je	Aktionär	vorzusehen.	
Diese	Möglichkeit	dient	dazu,	gebrochene	Beträge	bei	
der	Festlegung	der	zu	erwerbenden	Quoten	und	kleine	
Restbestände	zu	vermeiden	und	damit	die	technische	Ab-
wicklung	des	Aktienrückkaufs	zu	erleichtern.	Auch	eine	
faktische	Beeinträchtigung	von	Kleinaktionären	kann	so	
vermieden	werden.	Schließlich	soll	eine	Rundung	nach	
kaufmännischen	Grundsätzen	zur	Vermeidung	rechne-
rischer	Bruchteile	von	Aktien	vorgesehen	werden	kön-
nen.	Insoweit	können	die	Erwerbsquote	und	die	Anzahl	
der	von	einzelnen	andienenden	Aktionären	zu	erwer-
benden	Aktien	so	gerundet	werden,	wie	es	erforderlich	
ist,	um	den	Erwerb	ganzer	Aktien	abwicklungstechnisch	
darzustellen.	Der	Verwaltungsrat	hält	den	hierin	liegen-
den	Ausschluss	eines	etwaigen	weitergehenden	Andie-
nungsrechts	der	Aktionäre	für	sachlich	gerechtfertigt.

	 Verwendung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts
	 	Die	Gesellschaft	soll	eigene	Aktien	auch	ohne	erneuten	

Beschluss	der	Hauptversammlung	einziehen	können.	Die	
Hauptversammlung	kann	die	Einziehung	von	Stückaktien	
beschließen,	ohne	dass	damit	das	Grundkapital	herab-
gesetzt	werden	muss.	Die	vorgeschlagene	Ermächtigung	
sieht	diese	Möglichkeit	neben	der	Einziehung	mit	Kapi-
talherabsetzung	vor.	Durch	Einziehung	eigener	Aktien	
ohne	Kapitalherabsetzung	erhöht	sich	automatisch	der	
rechnerische	Anteil	der	übrigen	Stückaktien	am	Grund-
kapital,	das	unverändert	bleibt.	Der	Verwaltungsrat	soll	
daher	auch	ermächtigt	werden,	die	Anzahl	der	Stück-
aktien,	die	sich	durch	die	Einziehung	verringert,	in	der	
Satzung	anzupassen.
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	 	Weiter	erfolgt	eine	Ermächtigung	zur	Veräußerung	ei-
gener	Aktien	gegen	Barleistung	außerhalb	der	Börse	
oder	eines	Angebots	an	alle	Aktionäre.	Damit	wird	von	
der	Möglichkeit	zum	erleichterten	Bezugsrechtsaus-
schluss	entsprechend	§	186	Abs.	3 Satz 4 AktG Gebrauch 
gemacht.	Diese	Möglichkeit	der	Veräußerung	eigener	
Aktien	unter	Bezugsrechtsausschluss	liegt	angesichts	
des	starken	Wettbewerbs	an	den	Kapitalmärkten	im	
Interesse	der	Gesellschaft.	Für	die	Gesellschaft	eröffnet	
sich damit die Chance, nationalen und internationalen 
Investoren	eigene	Aktien	schnell	und	flexibel	anzubieten,	
den	Aktionärskreis	zu	erweitern	und	den	Wert	der	Aktie	
zu	stabilisieren.	Mit	der	Begrenzung	des	Anteils	der	un-
ter	Bezugsrechtsausschluss	so	veräußerbaren	eigenen	
Aktien	auf	insgesamt	maximal	10 % des Grundkapitals 
und	der	Veräußerung	zu	einem	den	Börsenpreis	nicht	
wesentlich	unterschreitenden	Kaufpreis	werden	die	Ver-
mögensinteressen	der	Aktionäre	angemessen	gewahrt.	
Die	endgültige	Festlegung	des	Veräußerungspreises	für	
die	eigenen	Aktien	geschieht	zeitnah	vor	der	Veräuße-
rung.	Der	Verwaltungsrat	wird	den	Abschlag	auf	den	
Börsenpreis	so	niedrig	bemessen,	wie	dies	nach	den	zum	
Zeitpunkt	der	Platzierung	vorherrschenden	Marktbedin-
gungen	möglich	ist.	Er	wird	keinesfalls	mehr	als	5 % des 
Börsenpreises	betragen.	Da	die	eigenen	Aktien	nahe	am	
Börsenpreis	platziert	werden,	kann	grundsätzlich	jeder	
Aktionär	zur	Aufrechterhaltung	seiner	Beteiligungsquote	
Aktien	zu	annähernd	gleichen	Bedingungen	am	Markt	
erwerben.	Die	Höchstgrenze	von	10 % des Grundkapi-
tals	dient	ebenfalls	dem	Verwässerungsschutz.	Auf	sie	
sind	alle	Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	
dieser	Ermächtigung	unter	Bezugsrechtsausschluss	in	
direkter	oder	entsprechender	Anwendung	von	§	186	Abs.	
3 Satz 4	AktG	veräußert	oder	ausgegeben	worden	sind,	
z.	B.	aus	genehmigtem	Kapital.	Ebenfalls	anzurechnen	
sind	Aktien,	die	zur	Bedienung	von	Options-	und	/	oder	
Wandlungsrechten	bzw.	Wandlungspflichten	aus	Wandel-	
oder	Optionsschuldverschreibungen	oder	Aktienoptionen	
entstehen,	sofern	diese	Schuldverschreibungen	während	
der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Bezugsrechtsaus-
schluss	in	entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3 
Satz 4	AktG	ausgegeben	worden	sind.
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	 	Ferner	hat	die	Gesellschaft	die	Möglichkeit,	eigene	Aktien	
beim	Erwerb	von	Unternehmen,	Unternehmensteilen,	
Beteiligungen	an	Unternehmen,	anderen	Vermögens-
gegenständen	in	Zusammenhang	mit	solchen	Akqui-
sitionsvorhaben	oder	im	Rahmen	von	Unternehmens-
zusammenschlüssen	und	ebenso	strategisch	wichtigen	
Geschäftspartnern	als	Gegenleistung	für	vertraglich	
erbrachte	oder	zu	erbringende	Leistungen	aller	Art	als	
Gegenleistung	anbieten	zu	können.	Diese	Gegenleistung	
wird	zunehmend	verlangt.	Die	hier	vorgeschlagene	Er-
mächtigung	soll	der	Gesellschaft	den	notwendigen	Hand-
lungsspielraum	geben,	um	sich	bietende	Gelegenheiten	
zu	solchen	Erwerben	bzw.	Zusammenschlüssen	schnell	
und	flexibel	ausnutzen	zu	können.	Weiterhin	können	stra-
tegisch	wichtige	Geschäftspartner,	die	als	Gegenleistung	
Aktien	erhalten,	auf	diesem	Wege	an	die	Gesellschaft	
gebunden	werden.	Bei	der	Festlegung	der	Bewertungsre-
lationen	wird	der	Verwaltungsrat	darauf	achten,	dass	die	
Interessen	der	Aktionäre	angemessen	gewahrt	werden.	Er	
wird	sich	insbesondere	bei	der	Bemessung	des	Werts	der	
als	Gegenleistung	gewährten	eigenen	Aktien	am	Börsen-
preis	der	Aktien	der	Gesellschaft	orientieren.

	 	Der	Verwaltungsrat	kann	die	erworbenen	Aktien	unter	
Wahrung	des	Gleichbehandlungsgebotes	über	die	Börse	
veräußern	oder	den	Aktionären	unter	Wahrung	ihres	Be-
zugsrechts	im	Rahmen	eines	öffentlichen	Angebotes	an	
alle	Aktionäre	zum	Erwerb	anbieten.	Im	letztgenannten	
Fall	wird	der	Verwaltungsrat	ermächtigt,	das	Bezugsrecht	
der	Aktionäre	für	Spitzenbeträge	auszuschließen,	um	
die	technische	Durchführung	der	Abgabe	der	Aktien	zu	
erleichtern.

	 	Der	Verwaltungsrat	wird	jeweils	die	nächste	Hauptver-
sammlung	über	die	Gründe	und	den	Zweck	des	Erwerbs	
eigener	Aktien,	über	die	Zahl	der	erworbenen	Aktien	und	
den	auf	sie	entfallenden	Betrag	des	Grundkapitals,	über	
deren	Anteil	am	Grundkapital	sowie	über	den	Gegenwert	
der	Aktien	unterrichten	(§	71 Absatz 3 Satz 1	AktG).
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 Teilnahmebedingungen
	 	Zur	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	und	zur	Aus-

übung	des	Stimmrechts	sind	nur	diejenigen	Aktionäre	
berechtigt,	die	sich	vor	der	Versammlung	in	Textform	
(§	126b	BGB)	in	deutscher	oder	englischer	Sprache	
	anmelden	und	für	die	die	angemeldeten	Aktien	im	Aktien-
register	der	Gesellschaft	eingetragen	sind.	Die	Anmel-
dung	muss	der	Gesellschaft	bis	spätestens	24. Juni	2015, 
24:00	Uhr	(MESZ),	unter	folgender	Adresse	zugehen:

	 	Deufol SE
	 c	/	o	HCE	Haubrok	AG
	 Landshuter	Allee	10
 80637	München
	 Fax:	+	49	(89) 210 27 288
	 E-Mail:	anmeldung@hce.de

	 	Ein	Formular	zur	Anmeldung	wird	den	Aktionären,	die	
zu	Beginn	des	14.	Tages	vor	der	Hauptversammlung	
(17. Juni	2015, 00:00	Uhr	MESZ)	im	Aktienregister	der	
Gesellschaft	eingetragen	sind,	zusammen	mit	der	Einla-
dung	zur	Hauptversammlung	per	Post	übersandt.

	 	Sollten	Sie	als	unser	Aktionär	die	Einladungsunterla-
gen	–	etwa	weil	Sie	an	dem	für	den	Versand	maßgeb-
lichen	Tag	noch	nicht	im	Aktienregister	eingetragen	
sind	–	nicht	unaufgefordert	per	Post	erhalten,	senden	
wir	sie	Ihnen	auch	gerne	auf	Verlangen	zu.	Entspre-
chende	Anfragen	bitten	wir	an	die	oben	genannte	An-
meldeanschrift	zu	richten.	

	 	Bitte	melden	Sie	sich	möglichst	frühzeitig	an,	wenn	Sie	
eine	Teilnahme	an	der	ordentlichen	Hauptversammlung	
beabsichtigen,	um	die	Organisation	der	Hauptversamm-
lung	zu	erleichtern.	

	 	Den	im	Aktienregister	eingetragenen	Aktionären,	oder	
gegebenenfalls	auch	unmittelbar	ihren	Bevollmächtig-
ten,	werden	nach	ordnungsgemäßer	Anmeldung	Ein-
trittskarten	zur	Hauptversammlung	zugesandt,	sofern	
sie	nicht	von	der	Möglichkeit	der	Bevollmächtigung	der	
von	der	Gesellschaft	benannten	Stimmrechtsvertreter	
Gebrauch	gemacht	haben	(siehe	dazu	weiter	unten).	
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Die	Eintrittskarten	sind	jedoch	keine	Voraussetzung	
für	die	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	oder	die	
Stimmrechtsausübung,	sondern	lediglich	organisato-
rische	Hilfsmittel.	

	 	Ist	ein	Kreditinstitut,	eine	Aktionärsvereinigung	oder	eine	
sonstige,	einem	Kreditinstitut	gemäß	§	135	Abs. 8 oder 
Abs.	10	AktG	gleichgestellte	Person	oder	Personen-
vereinigung	für	Aktien,	die	ihm	/	ihr	nicht	gehören,	als	
Aktionär	im	Aktienregister	eingetragen,	darf	die	be-
treffende Institution das Stimmrecht aus diesen Aktien 
nur	aufgrund	einer	Ermächtigung	des	Inhabers	der	
	Aktien	ausüben.

	 	Mit	der	Anmeldung	zur	Hauptversammlung	ist	keine	
Sperre	für	die	Veräußerung	der	angemeldeten	Aktien	
verbunden.	Aktionäre	können	deshalb	über	ihre	Aktien	
auch	nach	erfolgter	Anmeldung	weiterhin	frei	verfügen.	
Im	Verhältnis	zur	Gesellschaft	gilt	als	Aktionär	jedoch	
nur,	wer	als	solcher	im	Aktienregister	eingetragen	ist.	
Für	das	Teilnahmerecht	sowie	für	die	Ausübung	des	
Stimmrechts	ist	der	am	Tag	der	Hauptversammlung	im	
Aktienregister	eingetragene	Aktienbestand	maßgeblich.	
Dieser	wird	dem	Bestand	am	Ende	des	letzten	Tages	der	
Anmeldefrist	(24. Juni	2015, 24:00	Uhr	MESZ;	sogenann-
ter	Technical	Record	Date)	entsprechen,	da	in	der	Zeit	
vom	25. Juni	2015, 00:00	Uhr	(MESZ),	bis	einschließlich	
1. Juli	2015	keine	Umschreibungen	im	Aktienregister	
durchgeführt	werden.	Erwerber	von	Aktien,	die	hinsicht-
lich	der	erworbenen	Aktien	bei	Ablauf	der	Anmeldefrist	
noch	nicht	im	Aktienregister	eingetragen	sind,	können	
daher	aus	eigenem	Recht	keine	Teilnahme-	und	Stimm-
rechte	aus	diesen	Aktien	ausüben.	In	diesen	Fällen	blei-
ben	Teilnahme-	und	Stimmrechte	bis	zur	Umschreibung	
des		Aktienregisters	noch	bei	dem	für	die	betreffenden	
Aktien	im	Aktien	re	gister	eingetragenen	Aktionär.

	 	Verfahren	für	die	Stimmabgabe	durch	einen	
Bevollmächtigten

	 	Aktionäre,	die	nicht	persönlich	an	der	Hauptversamm-
lung	teilnehmen	möchten,	können	ihr	Stimmrecht	durch	
einen	Bevollmächtigten,	z.	B.	durch	ein	Kreditinstitut,	
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eine		Aktionärsvereinigung,	eine	andere	Person	ihrer	
Wahl	oder	durch	die	von	der	Gesellschaft	benannten	
Stimmrechtsvertreter	ausüben	lassen.	

	 	Vollmachtsformulare,	die	zur	Vollmachtserteilung	vor	
bzw.	außerhalb	der	Hauptversammlung	verwendet	wer-
den	können,	werden	den	im	Aktienregister	eingetragenen	
Aktionären	zusammen	mit	der	Hauptversammlungsein-
ladung	und	dem	Anmeldeformular	per	Post	übersandt.	
Ferner	ist	auf	der	Eintrittskarte,	welche	den	Aktionären	
bzw.	ihren	Vertretern	nach	ordnungsgemäßer	Anmeldung	
zugeht,	ein	Vollmachtsformular	aufgedruckt	und	kann	
auch	unter	www.deufol.com	im	Bereich	„Investor	&	Pu-
blic	Relations“	unter	dem	Punkt	„Hauptversammlung“	
herunter	geladen	werden.	Es	kann	zudem	unter	der	oben	
genannten	Anmeldeadresse	postalisch,	per	Fax	oder	per	
E-Mail	angefordert	werden.

	 	Die	Erteilung	der	Vollmacht,	ihr	Widerruf	und	der	Nach-
weis	der	Bevollmächtigung	gegenüber	der	Gesellschaft	
bedürfen	der	Textform	(§	126b	BGB).	Für	die	Bevollmäch-
tigung	von	Kreditinstituten,	Aktionärsvereinigungen	oder	
anderen	nach	§	135	Abs.	8	oder	Abs.	10	AktG	gleichge-
stellten	Personen	besteht	ein	Formerfordernis	weder	dem	
Gesetz	noch	der	Satzung	nach.	Wir	weisen	jedoch	darauf	
hin,	dass	in	diesen	Fällen	die	zu	bevollmächtigenden	
Institutionen	oder	Personen	möglicherweise	eine	beson-
dere	Form	der	Vollmacht	verlangen,	weil	sie	gemäß	§	135 
AktG	die	Vollmacht	nachprüfbar	festhalten	müssen.	Bitte	
stimmen	Sie	sich	daher,	wenn	Sie	ein	Kreditinstitut,	eine	
Aktionärsvereinigung	oder	eine	andere	der	in	§	135	Abs.	
8 oder Absatz 10	AktG	gleichgestellten	Institutionen	oder	
Personen	bevollmächtigen	wollen,	mit	diesen	Instituti-
onen	oder	Personen	rechtzeitig	über	eine	mögliche	Form	
der	Vollmacht	ab.	

	 	Soll	der	Nachweis	der	Bevollmächtigung	gegenüber	der	
Gesellschaft	im	Vorfeld	der	Hauptversammlung	erfolgen,	
so kann dies bis zum Ablauf des 30. Juni	2015 durch 
Übermittlung	an	die	folgende	Adresse	erfolgen:
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	 	Deufol SE
	 c	/	o	HCE	Haubrok	AG
	 Landshuter	Allee	10
 80637	München
	 Fax:	+	49	(89) 210 27 288
	 E-Mail:	vollmacht@hce.de

	 	Die	Gesellschaft	bietet	den	Aktionären	die	Möglichkeit	
an,	sich	durch	von	der	Gesellschaft	benannte	Stimm-
rechtsvertreter	bei	Ausübung	ihres	Stimmrechts	in	der	
Hauptversammlung	vertreten	zu	lassen.	Den	von	der	Ge-
sellschaft	benannten	Stimmrechtsvertretern	müssen	ne-
ben	einer	Vollmacht	auch	Weisungen	für	die	Ausübung	
des	Stimmrechts	erteilt	werden.	Ein	bevollmächtigter	
Stimmrechtsvertreter	der	Gesellschaft	übt	das	Stimm-
recht	ausschließlich	auf	der	Grundlage	der	vom	Aktionär	
erteilten	Weisungen	aus;	er	wird	Stimmrechte	nicht	nach	
eigenem	Ermessen	ausüben.	Die	Vollmachtserteilung	
an	die	Stimmrechtsvertreter	ist	–	sofern	sie	nicht	durch	
in	der	Hauptversammlung	anwesende	oder	vertretene	
Aktionäre	in	der	Hauptversammlung	erfolgt	–	nur	mög-
lich,	wenn	die	Vollmacht	bis	spätestens	zum	Ablauf	des	
30. Juni	2015	den	Stimmrechtsvertretern	der	Gesellschaft	
unter	der	nachstehenden	Adresse	der	für	die	Stimm-
rechtsvertreter	der	Gesellschaft	empfangsberechtigten 
Stelle	zugeht:	 

	 	Stimmrechtsvertreter	der		Deufol SE
	 c	/	o	HCE	Haubrok	AG	
	 Landshuter	Allee	10
 80637	München
	 Fax:	+	49	(89) 210 27 288 
	 E-Mail:	vollmacht@hce.de

	 	Ein	Formular	zur	Vollmachts-	und	Weisungserteilung	an	
die	von	der	Gesellschaft	benannten	Stimmrechtsvertreter	
wird	den	im	Aktienregister	eingetragenen	Aktionären	
zusammen	mit	der	Einladung	zur	Hauptversammlung	per	
Post	übersandt.	Es	kann	auch	unter	www.deufol.com	im	
Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	unter	dem	Punkt	
„Hauptversammlung“	herunter	geladen	werden	und	un-
ter	der	oben	genannten	Anmeldeadresse	postalisch,	per	
Fax	oder	per	E-Mail	angefordert	werden.
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	 	Ergänzungsanträge	zur	Tagesordnung	auf	Verlangen	
einer	Minderheit	gemäß	Art.	53,	56	SEVerordnung,	
§	50	Abs.	2	SEAusführungsgesetz,	§	122	Abs.	2	AktG	

	 	Aktionäre,	deren	Anteile	zusammen	den	zwanzigsten	
Teil	des	Grundkapitals	oder	den	anteiligen	Betrag	von	
500.000,00 EUR	am	Grundkapital	der	Gesellschaft	errei-
chen, das entspricht 500.000	Stückaktien,	können	verlan-
gen,	dass	Gegenstände	auf	die	Tagesordnung	gesetzt	und	
bekannt	gemacht	werden.	Jedem	neuen	Gegenstand	muss	
eine	Begründung	oder	eine	Beschlussvorlage	beiliegen.	
Anträge	und	Wahlvorschläge	sind	in	deutscher	Sprache	
einzureichen.	Sofern	sie	auch	in	englischer	Sprache	
veröffentlicht	werden	sollen,	ist	eine	Übersetzung	beizu-
fügen.	Das	Verlangen	ist	schriftlich	(§	126	BGB)	an	den	
Verwaltungsrat	der	Gesellschaft	zu	richten	und	muss	der	
Gesellschaft bis zum Ablauf des 6. Juni	2015 unter nach-
folgender	Adresse	zugegangen	sein:

	 	Deufol SE
	 Verwaltungsrat
	 c	/	o	HCE	Haubrok	AG	
	 Landshuter	Allee	10
 80637	München

	 	Die	betreffenden	Aktionäre	haben	gemäß	§	122	Abs.	2, 
Abs.	1 Satz 3	i.	V.	m.	§	142	Abs.	2 Satz 2 AktG nachzu-
weisen,	dass	sie	seit	mindestens	drei	Monaten	vor	dem	
Tag	der	Hauptversammlung,	also	mindestens	seit	dem	
1. April	2015, 0:00	Uhr	(MESZ),	Inhaber	der	erforder-
lichen	Zahl	an	Aktien	sind.	

	 	Bekannt	zu	machende	Ergänzungen	der	Tagesordnung	
werden,	soweit	sie	nicht	bereits	mit	der	Einberufung	der	
Hauptversammlung	bekannt	gemacht	wurden,	unverzüg-
lich	nach	Zugang	des	Verlangens	im	Bundesanzeiger	be-
kannt	gemacht.	Sie	werden	außerdem	im	Internet	unter	
www.deufol.com	im	Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	
unter	dem	Punkt	„Hauptversammlung“	bekannt	gemacht.

  Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären	gemäß	
§§	126	Abs.	1	und	127	AktG	

	 	Darüber	hinaus	können	Aktionäre	der	Gesellschaft	Ge-
genanträge	gegen	Vorschläge	des	Verwaltungsrats	zu	
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bestimmten	Punkten	der	Tagesordnung	sowie	Wahlvor-
schläge	übersenden.	Gegenanträge	müssen	mit	einer	Be-
gründung	versehen	sein.	Gegenanträge,	Wahlvorschläge	
und	sonstige	Anfragen	von	Aktionären	zur	Hauptversamm-
lung	sind	ausschließlich	an	folgende	Adresse	zu	richten:

	 	Deufol SE
	 c	/	o	HCE	Haubrok	AG
	 Landshuter	Allee	10
 80637	München
	 Fax:	+	49	(89) 210 27 298
	 E-Mail:	gegenantraege@hce.de

	 	Anderweitig	adressierte	Gegenanträge	und	Wahlvor-
schläge	müssen	nicht	zugänglich	gemacht	werden.	Bis	
spätestens zum Ablauf des 16. Juni	2015	bei	vorstehender	
Adresse	mit	Nachweis	der	Aktionärseigenschaft	einge-
gangene	Gegenanträge	und	Wahlvorschläge	werden	den	
anderen	Aktionären	im	Internet	unter	www.deufol.com	
im	Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	unter	dem	Punkt	
„Hauptversammlung“	unverzüglich	zugänglich	gemacht.	
Eventuelle	Stellungnahmen	der	Verwaltung	werden	nach	
dem 16. Juni	2015	ebenfalls	unter	der	genannten	Inter-
netadresse	veröffentlicht.	

    Auskunftsrecht	des	Aktionärs	gemäß	§	131	
Abs. 1 AktG	

	 	Jedem	Aktionär	ist	auf	Verlangen	in	der	Hauptversamm-
lung	vom	Verwaltungsrat	Auskunft	über	Angelegenhei-
ten	der	Gesellschaft	einschließlich	der	rechtlichen	und	
geschäftlichen	Beziehungen	zu	verbundenen	Unter-
nehmen	sowie	über	die	Lage	des	Konzerns	und	der	in	
den	Konzernabschluss	eingebundenen	Unternehmen	zu	
geben,	soweit	sie	zur	sachgemäßen	Beurteilung	des	Ge-
genstands	der	Tagesordnung	erforderlich	ist.	

	 	Von	einer	Beantwortung	einzelner	Fragen	kann	der	
Verwaltungsrat	aus	den	in	§	131	Abs.	3	AktG	genannten	
Gründen	absehen,	etwa	weil	die	Erteilung	der	Auskunft	
nach	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	geeignet	
ist,	der	Gesellschaft	oder	einem	verbundenen	Unterneh-
men	einen	nicht	unerheblichen	Nachteil	zuzufügen.
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	 Weitergehende	Erläuterungen	
	 	Weitergehende	Erläuterungen	zu	den	Rechten	der	Akti-

onäre	gemäß	Art.	56	SE-Verordnung,	§	50	Abs.	2	SE-
Ausführungsgesetz,	§§	122	Abs.	2, 126	Abs.	1, 127 und 
131	Abs.	1	AktG	sind	im	Internet	unter	www.deufol.com	
im	Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	unter	dem	Punkt	
„Hauptversammlung“	abrufbar.	

	 Angaben	nach	§	30b	Abs.	1	Nr.	1	WpHG
	 	Das	Grundkapital	der	Gesellschaft	beträgt	im	Zeitpunkt	

der	Bekanntmachung	der	Einberufung	der	Hauptver-
sammlung	im	Bundesanzeiger	43.773.655,00 EUR	und	
ist	eingeteilt	in	43.773.655	Aktien	ohne	Nennbetrag	
(Stückaktien).	Die	Aktien	lauten	auf	den	Namen.	Jede	
Stückaktie	gewährt	eine	Stimme.	Die	Gesamtzahl	der	
Stimmrechte	an	der	Gesellschaft	im	Zeitpunkt	der	Be-
kanntmachung	der	Einberufung	der	Hauptversammlung	
im	Bundesanzeiger	beträgt	damit	43.773.655.	Im	Zeit-
punkt	der	Einberufung	hält	die	Gesellschaft	keine	eige-
nen Aktien

	 Informationen	nach	§	124a	AktG
	 	Die	Internetseite	der	Gesellschaft,	über	die	die	Informati-

onen	nach	§	124a	AktG	zugänglich	sind,	lautet	wie	folgt:	
www.deufol.com.	Die	Informationen	finden	sich	dort	im	
Bereich	„Investor	&	Public	Relations“	unter	dem	Punkt	
„Hauptversammlung“.

	 Hofheim	(Wallau),	im	Mai	2015
	 Der	Verwaltungsrat	
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 Anfahrt
	 	Die	Stadthalle	Hofheim	am	Taunus	liegt	jeweils	18 km 

von	Frankfurt	am	Main,	Wiesbaden	und	Mainz	entfernt.

 	 Mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln:

 	 S-Bahn:
	 	 Linie	2	Frankfurt am	Main	–	Niedernhausen
 	 Bus:
	 	 Linie	262 Wiesbaden – Hofheim 
	 	 Linie	263	Wiesbaden	–	Königstein 
	 	 Linie	809 Hochheim – Hofheim 
	 	 Linie	810	Hofheim	–	Schwalbach 
	 	 Linie	834	Hofheim	–	Eddersheim 
  Stadtbus 401, 402, 403 und 406

 	 Mit	dem	PKW:
   A66,	Abfahrt	Zeilsheim,	Hattersheim	oder	Hofheim

 	 Parkplätze:
 	 Parkhaus	im	Chinon	Center,	Chinonplatz	6 – 10

	 Anfahrt	über
	 a)	Elisabethenstraße,	Pfarrgasse,	Rudolf-Mohr-Straße
	 b)	Hattersheimer	Straße,	Rudolf-Mohr-Straße

023Teilnahmebedingungen Anfahrt



P+
R

P

Ch
in

on
 

Ce
nt

er

S
ta

d
th

al
le

 

H
of

h
ei

m
 a

m
 T

au
n

u
s

Ba
hn

ho
f

Rudolf-Mohr-Str.

Pf
ar

rg
as

se

Pfarrgasse

Vi
nc

en
zs

tr.

Vi
nc

en
zs

tr.

Rheingaustr.

H
at

te
rs

he
im

er
 S

tr
. 

Sch
m

el
zw

eg

Hau
pt

st
r.

Ze
ils

he
im

er
 S

tr
.

Elisabethenstr.

Al
te

 B
le

ic
he

Elisabethenstr.

A
66

 
Fr

an
kf

ur
t

A
66

 
W

ie
sb

ad
en

/H
at

te
rs

he
im

→

→

R
at

ha
us

20
0 

m
10

0 
m

V
er
an

st
al
tu
n
g
so
rt
:

S
ta
d
th
al
le
	H
of
h
ei
m
	a
m
	T
au

n
us

C
hi

no
np

la
tz

 4
65

71
9	
H
of
he
im

	a
m
	T
au
nu

s


